
  

 

 
 

 

 

 

05.09.2006 Entwicklung der Zehn Grundsätze für einen 
effektiveren Küstenschutz 
 

In der linken Spalte sind die am 11.4.1995 beschlossenen Grundsätze für den Küstenschutz wie-
dergegeben. Diese wurden durch die Empfehlungen der Projektgruppe „Verbesserung des Verfah-
rensmanagement im Küstenschutz“ in den Jahren 1999 und 2000 überarbeitet und ergänzt. Diese 
Fassung findet sich in der mittleren Spalte. In der rechten Spalte stehen die heute (04.09.2006) von 
der Landesregierung beschlossenen neuen „Zehn Grundsätze für einen effektiveren Küstenschutz.  

 

 

 1995 Bisheriger Text 
(Änderungen Kursiv) 

Neue Grundsätze 
(wesentliche Änderungen 
fett gedruckt, redaktionelle 
und geänderte Bezüge kursiv) 

1. Neue Eindeichungen werden 
nicht mehr vorgenommen. 

Neue Eindeichungen werden 
nicht mehr vorgenommen. 

Neue Eindeichungen werden 
nicht mehr vorgenommen. 

2. Hauptdeiche werden in der 
bestehenden Deichlinie so weit 
wie möglich auf der Binnensei-
te verstärkt und erhöht. Dies 
ist anhand der örtlichen Gege-
benheiten zu entscheiden. 

Hauptdeiche werden in der 
bestehenden Deichlinie so weit 
wie möglich auf der Binnensei-
te verstärkt und erhöht. Dies ist 
anhand der örtlichen Gege-
benheiten zu entscheiden. 

Hauptdeiche können in der 
bestehenden Deichlinie so-
wohl auf der Land- als auch 
auf der Wasserseite ver-
stärkt und erhöht werden. 
Die Entscheidung hierüber 
ist im Einzelfall aufgrund der 
örtlichen Gegebenheiten zu 
treffen.  
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3. Rechtsgrundlage für die Erhö-
hung und Verstärkung von 
Hauptdeichen an der Küste ist  
5 Abs. 2 NDG. Weder Plan-
feststellungsverfahren noch 
Plangenehmigungsverfahren 
finden statt. Zu den Planungen 
werden die Umwelt- und Na-
turschutzverbände angehört 
und ihre Vorschläge mit den 
Deichbehörden, dem Träger 
des Vorhabens und der pla-
nenden Fachbehörde erörtert.   
Bei der Verstärkung und Erhö-
hung von Hauptdeichen wer-
den die Umweltverbände nach 
§ 60a NNatG nach wie vor 
beteiligt. Die Naturschutzbe-
hörden werden bei der 
Besticksfestsetzung nach § 4 
NDG beteiligt. 
 
 

Rechtsgrundlage für den Neu-
bau von Hauptdeichen ist § 12 
NDG i. V. m. §§ 119 – 129 
NWG bzw. § 31 WHG (Plan-
feststellung, Plangenehmi-
gung). Dabei ist eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung im 
Rahmen einer Planfeststellung 
durchzuführen, wenn erhebli-
che Auswirkungen auf die 
Umwelt im Sinne der EU-UVP-
Richtlinien zu erwarten sind. 
Bei Deichneubauten wird dies 
der Regelfall sein. 
Für die Verstärkung und Erhö-
hung von Hauptdeichen gilt § 5 
Abs. 2 NDG. Die Grenze der 
Zulässigkeit von Baumaßnah-
men nach § 5 Abs. 2 NDG ist 
aber dort überschritten, wo von 
der vorhandenen Deichtrasse 
wesentlich abgewichen wer-
den soll bzw. erhebliche Aus-
wirkungen auf die Umwelt zu 
erwarten sind. In diesem Fall 
ist ein Planfeststellungsverfah-
ren bzw. in geeigneten Fällen 
ein Plangenehmigungsverfah-
ren nach § 12 NDG durchzu-
führen. Wenn sich die Maß-
nahme der Deicherhaltung nur 
auf die technischen Daten des 
Deiches beschränkt und der 
Deich im Wesentlichen auf der 
alten Trasse erhöht und nicht 
wesentlich nach außen oder 
nach innen erweitert wird, 
handelt es sich um Maßnah-
men der Deicherhaltung, die 
unter § 5 NDG zu subsumieren 
sind. Hierfür ist kein Planfest-
stellungsverfah-
ren/Plangenehmigungs-
verfahren erforderlich, es sei 
denn, eine Einzelfalluntersu-
chung gem. Art. 4 der EU-
Änderungsrichtlinie vom 

Rechtsgrundlage für den Neu-
bau von Hauptdeichen ist § 12 
NDG i. V. m. §§ 119 – 129 
NWG bzw. § 31 WHG (Plan-
feststellung, Plangenehmi-
gung). Dabei ist eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung im 
Rahmen einer Planfeststellung 
durchzuführen, wenn erhebli-
che Auswirkungen auf die 
Umwelt im Sinne der EU-UVP-
Richtlinien zu erwarten sind. 
Bei Deichneubauten wird dies 
der Regelfall sein. 
Für die Verstärkung und Erhö-
hung von Hauptdeichen gilt § 5 
Abs. 2 NDG. Die Grenze der 
Zulässigkeit von Baumaßnah-
men nach § 5 Abs. 2 NDG ist 
aber dort überschritten, wo von 
der vorhandenen Deichtrasse 
wesentlich abgewichen wer-
den soll bzw. erhebliche Aus-
wirkungen auf die Umwelt zu 
erwarten sind. In diesem Fall 
ist ein Planfeststellungsverfah-
ren bzw. in geeigneten Fällen 
ein Plangenehmigungsverfah-
ren nach § 12 NDG durchzu-
führen. Wenn sich die Maß-
nahme der Deicherhaltung nur 
auf die technischen Daten des 
Deiches beschränkt und der 
Deich im Wesentlichen auf der 
alten Trasse erhöht und nicht 
wesentlich nach außen oder 
nach innen erweitert wird, 
handelt es sich um Maßnah-
men der Deicherhaltung, die 
unter § 5 NDG zu subsumieren 
sind. Hierfür ist kein Planfest-
stellungsverfahren bzw. Plan-
genehmigungs-verfahren er-
forderlich, es sei denn, eine 
Einzelfalluntersuchung nach § 
3 NUVPG kommt zu dem Er-
gebnis, dass erhebliche Aus-
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03.03.1997 kommt zu dem 
Ergebnis, dass erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt 
zu erwarten sind und somit 
eine UVP im Rahmen einer 
Planfeststellung durchzuführen 
ist. Bei einem seewärtigen 
Ausbau kann das durchaus 
der Fall sein. In jedem Falle 
muss das Ergebnis der Einzel-
fallprüfung rechtlich überprüf-
bar sein. In allen Fällen ist die 
Eingriffsregelung nach Natur-
schutzrecht zu berücksichti-
gen. Darüber hinaus sind die 
Vorschriften über die Verträg-
lichkeitsprüfung für Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung (FFH-Richtlinie) und die 
EG-Vogelschutzrichtlinie (§§ 
19 a ff. BNatSchG) zu beach-
ten.  
Durch eine frühzeitige Beteili-
gung sollen mögliche Zielkon-
flikte zwischen Küstenschutz 
und Naturschutz rechtzeitig 
erkannt und die Suche nach 
einer einvernehmlichen Lö-
sung erleichtert werden.  
Bereits in der Phase der Pla-
nung von Maßnahmen der 
Erhöhung, der Verstärkung 
oder des Neubaues von 
Hauptdeichen beteiligt der 
Träger des jeweiligen Vorha-
bens die zuständigen Natur-
schutzbehörden sowie die 
nach § 29 Bundesnatur-
schutzgesetz in Niedersach-
sen anerkannten Naturschutz-
verbände. 
Die oberen Deichbehörden 
beteiligen auch die Natur-
schutzbehörden und die aner-
kannten Verbände nach § 29 
BNatSchG im Vorfeld des Ver-
fahrens zur Festsetzung der 
Abmessungen von Deichen 

wirkungen auf die Umwelt zu 
erwarten sind und somit eine 
UVP im Rahmen einer Plan-
feststellung durchzuführen ist. 
Bei einem seewärtigen Ausbau 
kann das durchaus der Fall 
sein. In jedem Falle muss das 
Ergebnis der Einzelfallprüfung 
rechtlich überprüfbar sein. In 
allen Fällen ist die Eingriffsre-
gelung nach Naturschutzrecht 
zu berücksichtigen. Darüber 
hinaus sind die Vorschriften 
über die Verträglichkeitsprü-
fung für Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung (FFH-
Richtlinie) und die EG-
Vogelschutzrichtlinie (§§ 19 a 
ff. BNatSchG) zu beachten.  
 
 
Durch eine frühzeitige Beteili-
gung sollen mögliche Zielkon-
flikte zwischen Küstenschutz 
und Naturschutz rechtzeitig 
erkannt und die Suche nach 
einer einvernehmlichen Lö-
sung erleichtert werden.  
Bereits in der Phase der Pla-
nung von Maßnahmen der 
Erhöhung, der Verstärkung 
oder des Neubaues von 
Hauptdeichen beteiligt der 
Träger des jeweiligen Vorha-
bens die zuständigen Natur-
schutzbehörden sowie die 
nach § 60 NNatG anerkannten 
Naturschutzverbände. 
 
 
Die Deichbehörden beteiligen 
auch die Naturschutzbehörden 
und die anerkannten Verbände 
nach § 60 NNatG im Vorfeld 
des Verfahrens zur Festset-
zung der Abmessungen von 
Deichen (Deichbestick) nach § 
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(Deichbestick) nach § 4 Abs. 2 
und 3 NDG an den vorberei-
tenden Planungen. Für das 
danach durchzuführende 
Festsetzungsverfahren gilt § 4 
Abs. 1 NDG. Es wird empfoh-
len, hierbei die untere Deich-
behörde als Aufsichtsbehörde 
der Deichverbände zu beteili-
gen.  
Bestickfestsetzungen, die 
noch nicht baulich umgesetzt, 
aber schon vor der Verab-
schiedung der "Zehn Grund-
sätze für einen effektiveren 
Küstenschutz", d. h. vor Feb-
ruar 1995, vorgenommen wur-
den, werden von den oberen 
Deichbehörden auf der Grund-
lage der Zehn Grundsätze und 
der hier vorgelegten Empfeh-
lungen überprüft. 
 
Diese frühzeitige Beteiligung 
bei der Phase der Planung 
bzw. bei der Ausarbeitung des 
Deichbesticks umfasst auch 
eine Wertung des Vorhabens 
im Hinblick auf die Kriterien 
des Anhanges 3 der UVP-
Änderungsrichtlinie, die die 
betreffende Bezirksregierung 
als obere Deichbehörde benö-
tigt, um ihre Einzelfalluntersu-
chung zur UVP-Pflicht durch-
zuführen 

4 Abs. 2 und 3 NDG an den 
vorbereitenden Planungen. Für 
das danach durchzuführende 
Festsetzungsverfahren gilt § 4 
Abs. 1 NDG. Es wird empfoh-
len, hierbei die untere Deich-
behörde als Aufsichtsbehörde 
der Deichverbände zu beteili-
gen.  
 
Bestickfestsetzungen, die noch 
nicht baulich umgesetzt, aber 
schon vor der Verabschiedung 
der "Zehn Grundsätze für ei-
nen effektiveren Küsten-
schutz", d. h. vor Februar 
1995, vorgenommen wurden, 
werden von den Deichbehör-
den auf der Grundlage der 
Zehn Grundsätze und der hier 
vorgelegten Empfehlungen 
überprüft. 
 
Diese frühzeitige Beteiligung 
bei der Phase der Planung 
bzw. bei der Ausarbeitung des 
Deichbesticks umfasst auch 
eine Wertung des Vorhabens 
im Hinblick auf die Kriterien 
des Anhanges 3 der UVP-
Änderungsrichtlinie, die die 
Deichbehörde benötigt, um 
ihre Einzelfalluntersuchung zur 
UVP-Pflicht durchzuführen 
 

4. Für die Verstärkung und Erhö-
hung von Hauptdeichen an 
den Tideflüssen ist keine Um-
weltverträglichkeitsprüfung 
erforderlich. 
 
Weder das Wasserhaushalts-
gesetz (WHG), das Nieders. 
Wassergesetz (NWG) noch 
das Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung 
(UVPG) schreiben für diese 

Für die Verstärkung und Erhö-
hung von Hauptdeichen an 
den Tideflüssen ist keine Um-
weltverträglichkeitsprüfung 
erforderlich. 
 
Weder das Wasserhaushalts-
gesetz (WHG), das Nieders. 
Wassergesetz (NWG) noch 
das Gesetz  über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) 
schreiben für diese Fälle die 

Für die Verstärkung und Erhö-
hung von Hauptdeichen an 
den Tideflüssen ist keine UVP 
und damit kein Planfeststel-
lungsverfahren erforderlich, es 
sei denn, eine Vorprüfung des 
Einzelfalles § 3 NUVPG i.V.m. 
Anlage 1 Nr. 11 kommt zu dem 
Ergebnis, dass erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt 
zu erwarten sind und somit 
eine UVP im Rahmen einer 
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Fälle die Umweltverträglich-
keitsprüfung vor.  

Umweltverträglichkeitsprüfung 
vor. 

Planfeststellung durchzuführen 
ist.  

5. Erhaltungsmaßnahmen der 
Träger der Deicherhaltung 
(Küstenschutz) sind bis auf 
den Neubau von Deichen von 
den Verboten der Verordnung 
über den Nationalpark  Nie-
dersächsisches Wattenmeer 
freigestellt. 
 
Der Grundsatz  entspricht der 
Verordnung über den Natio-
nalpark Nieders. Wattenmeer.  
 
Grundsätzlich dürfen nur zwin-
gend notwendige Maßnahmen 
durchgeführt werden. 

Erhaltungsmaßnahmen der 
Träger der Deicherhaltung 
(Küstenschutz) sind bis auf 
den Neubau von Deichen von 
den Verboten der Verordnung 
über den Nationalpark Nieder-
sächsisches Wattenmeer frei-
gestellt. 
 
Der Grundsatz entspricht der 
Verordnung über den Natio-
nalpark Nieders. Wattenmeer. 
 
Grundsätzlich dürfen nur zwin-
gend notwendige Maßnahmen 
durchgeführt werden. 

Erhaltungsmaßnahmen der 
Träger der Deicherhaltung 
(Küstenschutz) sind bis auf 
den Neubau von Deichen von 
den Verboten des Gesetzes 
über den Nationalpark Nieder-
sächsisches Wattenmeer frei-
gestellt. 
 
Der Grundsatz entspricht  
§ 16 Nr. 2 des Gesetzes über 
den Nationalpark „Niedersäch-
sisches Wattenmeer“ 
(NWattNPG).  
Grundsätzlich dürfen nur zwin-
gend notwendige Maßnahmen 
durchgeführt werden. 

6. Das Deichvorland steht soweit 
erforderlich für den Küsten-
schutz zur Verfügung. 
Das Deichvorland ist zum 
Schutze des Deiches in Ab-
stimmung mit den Natur-
schutzbehörden soweit erfor-
derlich zu erhalten und zu pfle-
gen. 

Das Deichvorland steht soweit 
erforderlich für den Küsten-
schutz zur Verfügung. 
Das Deichvorland ist zum 
Schutz des Deiches in Ab-
stimmung mit den Natur-
schutzbehörden soweit erfor-
derlich zu erhalten und zu 
pflegen. 

Das Deichvorland steht soweit 
erforderlich für den Küsten-
schutz zur Verfügung. 
Das Deichvorland ist zum 
Schutz des Deiches in Ab-
stimmung mit den Natur-
schutzbehörden soweit erfor-
derlich zu erhalten und zu 
pflegen. 

7. Erhaltung und Pflege des 
Deichvorlandes (§ 21 NDG) 
lösen naturschutzrechtlich kei-
ne Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen aus. 
Erhaltung und Pflege des 
Deichvorlandes (Unterhaltung) 
sind kein Eingriff in die Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaus-
haltes und des Landschaftsbil-
des. Die Maßnahmen werden 
mit den Naturschutzbehörden 
abgestimmt. 

Erhaltung und Pflege des 
Deichvorlandes (§ 21 NDG) 
lösen naturschutzrechtlich kei-
ne Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen aus. 
Erhaltung und Pflege des 
Deichvorlandes (Unterhaltung) 
sind kein Eingriff in die Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaus-
haltes und des Landschaftsbil-
des. Die Maßnahmen werden 
mit den Naturschutzbehörden 
abgestimmt. 

Erhaltung und Pflege des 
Deichvorlandes (§ 21 NDG) 
lösen naturschutzrechtlich kei-
ne Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen aus. 
Erhaltung und Pflege des 
Deichvorlandes (Unterhaltung) 
sind kein Eingriff in die Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaus-
haltes und des Landschaftsbil-
des. Die Maßnahmen werden 
mit den Naturschutzbehörden 
abgestimmt. 

8. Kleientnahmen müssen in be-
sonderen Fällen auch im 
Deichvorland möglich sein. 
Im Regelfall wird Kleiboden im 
Binnenland gewonnen. 

Kleientnahmen müssen in be-
sonderen Fällen auch im 
Deichvorland möglich sein. 
Im Regelfall wird Kleiboden im 
Binnenland gewonnen. 

Kleientnahmen sind grund-
sätzlich auch im Deichvor-
land möglich.  
Die erforderliche Abwägung 
der ökologischen, bautech-
nischen und wirtschaftlichen 
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Belange muss ergeben ha-
ben, dass Kleientnahmen im 
Deichvorland aus überwie-
genden wirtschaftlichen o-
der bautechnischen Grün-
den notwendig sind.  
Die Entnahme ist so zu ges-
talten, dass die Vorausset-
zungen für eine positive 
Entwicklung der biologi-
schen Vielfalt geschaffen 
werden.  

9. Sandentnahmen für den 
Deichbau und den Inselschutz 
aus dem küstennahen Watt-
gebiet sind unumgänglich; sie 
sind in Abstimmung mit der 
Nationalparkverwaltung durch-
zuführen. 
Im Hinblick auf die notwendi-
gen Mengen, die Entfernungen 
und die Eignung des Sandes 
sind Sandentnahmen im Nati-
onalpark erforderlich. Die Mög-
lichkeiten zur Minimierung der 
Sandentnahmen im National-
park (z.B. aus der Fahrwas-
serunterhaltung) sind zu nut-
zen. 

Sandentnahmen für den 
Deichbau und den Inselschutz 
aus dem küstennahen Watt-
gebiet sind unumgänglich; sie 
sind in Abstimmung mit der 
Nationalparkverwaltung durch-
zuführen. 
Im Hinblick auf die notwendi-
gen Mengen, die Entfernungen 
und die Eignung des Sandes 
sind Sandentnahmen im Nati-
onalpark erforderlich. Die Mög-
lichkeiten zur Minimierung der 
Sandentnahmen im National-
park (z.B. aus der Fahrwas-
serunterhaltung) sind zu nut-
zen. 

Sandentnahmen für den 
Deichbau und den Inselschutz 
aus dem küstennahen Watt-
gebiet sind unumgänglich; sie 
sind in Abstimmung mit der 
Nationalparkverwaltung durch-
zuführen. 
Im Hinblick auf die notwendi-
gen Mengen, die Entfernungen 
und die Eignung des Sandes 
sind Sandentnahmen im Nati-
onalpark erforderlich. Die Mög-
lichkeiten zur Minimierung der 
Sandentnahmen im National-
park (z.B. aus der Fahrwas-
serunterhaltung) sind zu nut-
zen. 

10. Extensive Beweidung der 
Deichvorländer ist in ausge-
wählten Fällen zur Verminde-
rung des Teekanfalls und Er-
haltung der Hellerfestigkeit 
möglich.  
 
Eine Arbeitgruppe wird bis 
zum Sommer 1995 Lösungs-
vorschläge erarbeiten. 

Extensive Nutzung (Bewei-
dung, Mahd) der Deichvorlän-
der ist nur in ausgewählten 
Fällen zur Verminderung des 
Teekanfalls möglich. Dies kann 
auch der Hellerfestigkeit die-
nen.  

Extensive Nutzung (Bewei-
dung, Mahd) der Deichvor-
länder ist unter Berücksich-
tigung der ökologischen Be-
lange zur Verminderung des 
Teekanfalls und Erhaltung 
der Hellerfestigkeit möglich.  
Empfehlungen hierzu wer-
den von dem laufenden Gut-
achten erwartet.  
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